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Kodama als Stabschef. Tatsächlich aber war

Kodama der Höchstkommandierende; sein Kopf
hatte den Feldzug geplant, und er besass die

Charakterstärke, die bestimmt war, ihn zum

erfolgreichen Ausgang zu führen. Marschall

Oyama bestätigte die Entschliessungen seines

Stabschefs.
Über die persönliche Liebenswürdigkeit des

Charakters Kodamas sind alle Stimmen einig.

Der aus dem Burenkriege bekannte englische

Truppenführer, General Hamilton, berichtet u. a.

darüber: „Bei jeder Gelegenheit, bei der ich mit
General Kodama zusammentraf, überraschten

mich sein grosser Humor, seine witzigen
Antworten und sein ansteckendes, herzliches Lachen.

Gleichzeitig konnte ich mich jedoch nicht von

der Empfindung befreien, dass, während ich mit

einem bewundernswerten, ausserordentlich

verfeinerten, modernen Gentlemen, von gewaltiger

Lebenskraft, Stärke und Bestimmtheit des

Charakters sprach, ich mich einem Orientalen

unter den Orientalen, einem Asiaten unter deu

Asiaten gegenüber befand. Kodama ist mit einem

wundervoll sicheren Takt begabt, der ihm stets

zu Gebote steht."

Obgleich der General mehrere Jahre im Aus

lande zugebracht und die Kriegsgeschichte eifrig
studiert hatte, sprach und schrieb er keine

andere Sprache, wie die japanische. Von seiner

edelmütigen Gesinuung gibt es keinen besseren

Beweis wie uie Tatsache, dass er trotz der

Anstrengungen und Last der ersten Arbeit für den

Feldzug Zeit fand, dem verstorbenen General

Meckel seinen Dank für die Dienste, die dieser

der japanischen Armee geleistet hatte, zu

depeschieren, und den Sieg am Yalu Meckels Lehren

zuzuerkennen. Es ist zu bedauern, dass Kodama

den Lehrer der Kriegskunst und Kriegswissenschaft,

zu dessen Füssen er mit den Offizieren

Japans gesessen hatte, nicht länger überlebte.

Unter der grossen Genugtuung, die General

Meckel über die Resultate des mandschurischen

Krieges empfinden musste, konnte keine bedeutender

sein, als die, dass er Lehrer und Führer des

Genies eines Mannes gewesen war, der bestimmt

war, der Nachwelt als einer der grossen Soldaten

der Welt anzugehören. Die eigentliche Ursache

des am Schlage erfolgten Todes dieses eminenten

Soldaten ist bis jetzt noch unbekannt, allein es ist

sicher, dass seine kolossale Arbeit und Sorgen bei

der Leitung eines so gewaltigen Krieges seine

Konstitution erschüttert haben müssen, die, obgleich

zähe uud elastisch, nicht allzu kräftig gewesen
> zu sein scheint. Ein Kenner Japans und seines

Oifizierskorps bemerkt: „General Kodamas Tod

ist für Japan ein unersetzlicher Verlust. Er

vereinigte die Eigenschalten eines grossen Führers

mit denen eines erfahrenen Organisators. Ver¬

möge seiner Charakterstärke, feurigen Energie
und Unnachsichtlichkeit gegen erwiesene Un-

tüchtigkeit war er als Chef des Stabes die eigentliche

bewegende Kraft des Heeres, die jeden Zweig
desselben bis zum Ende des mandschurischen

Feldzuges zur angespanntesten Tätigkeit trieb."

Eidgenossenschaft.
Truppenzusammenzug 1906. An die diesjährigen

schweizerischen Herbstmanöver werden von der österreichischen

Regierung abgeordnet: Geneialmajor Freiherr v. Leith-

ner uud Major im Generalstab L. Sündermann.

— Neben dem Militärattache bei der deutschen

Gesandtschaft in Bern, Hauptmann von Hirschfeld, werden

von Deutschland zwei Abteilungschefs im grossen
Generalstab, Oberst Stein und Oberstleutnant Kühl, den

Manövern des vierten Armeekorps beiwohnen.

— Oberstleutnant Zeerleder und Hauptmann Ziegler
vom Generalstabskorps werdeu beauftragt, die fremden

Militärmissionen bei den Manövern des vierten Armeekorps

zu begleiten.
Ernennungen. Zu Hauptleuten der Kavallerie werdeu

ernannt die Oberleutnants : Joachim Mercier, von und

in Glarus, Einteilung: Kommando Berittene Maxim-

Gewehr-Komp. 2 ; Charles (iirod, von und in Freiburg,
Einteilung: Kommando Guidenkomp. Nr. 9 : Otto Brug-

ger von und in Berlingen, Eiuteilung : Kommando

Guidenkomp. Nr. 11; Hermann Bertschi, von und in

Lenzburg, Einteilung: z. D. nach Art. 58 der Militär-
orgauisation ; Karl Vischer, von und in Basel, Einteilung
wie bisher: II. Adjutant der V. Division.

Unteroffiziersverein. Am 5. August kamen in Buchs

im Rheintal die Delegierten der verschiedeuen Sektionen

des eidg. Unterofflziersvereins zusammen.

Der eidg. Unterotfiziersverein, dessen Vorort jetzt
Winterthur, und dessen Zentralpräsident Infanterie-Feld-
weibel J. Schahoch ist, zählt gegenwärtig in 73 Sektionen

6606 Mitglieder. Aus dem kürzlich herausgegebenen

Jahresbericht lässt sich erkennen, wie sehr und wie ernst

in den meisten Sektionen gearbeitet wird und im

allgemeinen der Sinn auf das Richtige gerichtet ist und

daher das Bestreben herrscht, der Vereinstätigkeit
möglichst alles das fern zu halten, das derselben nur zu

leicht den Charakter einer Spielerei mit ernsthaften

Musen gibt.
Dementsprechend waren auch die Delegierten-Verhandlungen

in Buchs. Aus den Beschlüssen sei

hervorgehoben:

Eingabe an das Schweiz. Militärdepartement
um zu ersuchen, dass die Unteroffiziere auch an

ihren ausserdienstlichen Übungen der Wohltat des

Militärversicherungsgesetzes teilbaftig werden. — Die

Veranlassung zu dieser Eingabe war der Tod eines

Unteroffiziers infolge eiuer Lungenentzündung, die er

sich an solcher Übung (in Uniform und mit eidg.

Subvention) zugezogen hatte. Garnichts beweist gleich

schlagend wie dieser traurige Fall die Berechtigung des

Begehrens.
Mit dem eidg. Seh ützen vere i n ist Fühlung zu

suchen behufs Beratung, in welcher Weise hervorragende

Leistungen beim Bedingungs- und fakultativen Schiessen

ausgezeichnet werden können. Mit diesem Beschluss

hat der Unteroffiziersverein den Weg in ein Gebiet

eingeschlagen, auf dem sehr viel zu rohden und zu

fruchttragendem Acker zu machen. Das liegt im grössten

Interesse der Wehrfähigkeit und gar keine andere

freiwillige Institution wäre im gleichen Masse wie der
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eidg. Unteroffiziersverein befähigt, die Sache in die
richtige Bahn zu leiten. Zwei Punkte sind feststehend:

1. Die kurze Ausbildung in unseren Militärkursen
gestattet nicht, dort eine vollkommene, für den

Kriegsgebrauch der Truppen genügende Schiessausbildung zu

betreiben, Es ist dies etwas, was ausser Dienst vollendet
und auf der nötigen Höhe erhalten werdeu muss, aber
auch kann!

2. Das ist gegenwärtig nicht der Pali.
Unsere Infanterie schiesst ungenügend, die Schiessübungen
ausser Dienst ändern sehr wenig daran und unantastbar
ist die Wahrheit, dass mit den giossen Summen, welche
der Bund für das Schiessen ausser Dienst ausgibt, ganz
anderes geleistet werden könnte. — Die Ursachen hiefür
sich ehrlich eingestehen, wird schon den Weg zur
Besserung beschreiben. Wenn der eidg. Unteroffiziersverein

in Verbindung mit dem eidg. Schützenverein
ernsthaft untersucht, was da geschehen sollte, so hätte

er für unser Wehrwesen Bedeutungsvolles geleistet.
Der dritte Beschluss der Buchser Delegierten-Versammlung,

auf den ich hinweisen möchte, war die

Erklärung, dass alle Verbände des Vereins und jeder
einzelne im Kreise seiner bürgerlichen Verhältnisse für
das neue Wehrgesetz eintreten müsse; mit diesem

Beschluss wurde auch energisch Protest eingelegt geuen
das Treiben der Antimilitaristen. Im offiziellen Bericht
über die Delegierten-Versammlung (Nr. 32 der Hecres-

Zeitung) heisst es:
In der allgemeinen Umfrage wird auch dem

Antimilitarismus, resp. dessen Befürwortern einige kräftige
Worte gewidmet. Die Stimmung der Versammlung in
dieser Angelegenheit war sehr deutlich und als der

Zentralpräsident in energischer, von vaterländischer

Begeisterung getragener Rede das unschweizerische.
anarchistelnde Treiben der Herreu Antimilitaristen
kennzeichnete, erhob sich wie ein Mann die ganze
Versammlung und gab durch begeisterten Zuruf der

Ueberzeugung Ausdruck, dass im schweizerischen Uuter-
offizierskorps stetsfort der Geist der Zucht uud Ordnung
zu finden sei, welcher der Liebe zu unserem schönen

Laude entspringt und dass jede unserm Wehrwesen
feindliche Strömung von jedem echten Schweizer
verurteilt und bekämpft werden soll. Die Zeiten sind ernst
nnd mahnen zum Aulsehen; darum gilt es, kräftig
einzustehen und zu arbeiten, die Wege zu ebnen für die

Annahme der im Wurfe liegenden neueu Militärorganisation.

Es i 8 t strenge Pflicht eines jeden
von uns, in seinem Wirkungskreise und
mit allen Mitteln, welche ihm zur
Verfügung stehen, für die neue Vorlage,
welche eine wesentliche Kräftigung
unseres Wehrwesens bezweckt, einzutreten

uud derselben Freunde zu werben.
Möge dies wirklich als „strenge Pflicht" von

jedem Unteroffizier empfunden werdeu, dann braucht
einem nicht bange zu sein um das Schicksal des ueuen

Gesetzes. Mögen aber auch die Offiziere in solchen

Beschluss der Unteroffiziere ein nachahmenswertes

Beispiel erkennen.

Ansland.
Deutschland. Kriegsgemässe Gestaltung

der Kaisermanöver 1906. Einer neuerdings

ergangenen Willensmeinung des Kaiseis zufolge sollen die

diesjährigen schlesischen Kaisermanöver so kriegsgemäss
als nur irgend möglich gestaltet werden. So sollen z. B.

die Ausschiffungspnnkte der mit der Eisenbahn zu

befördernden Truppenteile des 3. und 5. Armeekorps bis zum

letzten Augenblick geheim gehallen werden. Bei den

Aufbruchzeiten soll auf die Person des Kaisers keine
Rücksicht genommen, sondern dem Führer Freiheit des

Handelns gelassen werden. Der Kaiser wird während
der ganzen Dauer der Feldmanöver biwakieren, zu
welchem Zweck die kaiserliche Zeltausrüstung durch Selbstfahrer

an Ort und Stelle geschafft wird.
Frankreich. Am Schlüsse der Waffenübungsperiode

des in Burgon bei Grenoble zusammengezogenen 105.

Territorial-Regiments kam es zu einer antimilitaristischen
Kundgebung. Dieselbe richtete sich speziell gegen den
Oberstleutnant Frolient. weil dieser sich geweigert hatte,
die gegen einige zur Übung einberufene Familienväter
verhängte Haftstrafe aufzuheben. Die Manifestanten
zogen unter Absinguug der Marseillaise nach dem Stadthause

unu veranlassten die Zivilbehörden, beim
Kriegsministerium zugunsten der Verhafteten zu intervenieren.

Frankreich. Der ehemalige Landwirtschaftsminister
Mongeot beabsichtigt deu Kriegsminister darüber zu
interpellieren: 1. welche Massregeln er zu ergreifen
gedenkt, um den militärischen Vorschriften uud ministeriellen

Schreiben Beachtung zu verschaffen, welche den

Truppenkommandanten vorschreiben, dass sie die Mannszucht

mehr mittels der Erziehung des Soldaten als
durch rücksichtslose Strenge aufrechterhalten sollen ; 2.

was er gegen diejenigen Truopenkommaudanteu zu tun
gedenkt, welche dein Strafgesetzbuch neue Strafen
anfügen. — Die Interpellation wird durch Vorkommnisse
bei dem 21. Regiment in Langres begründet.

(La France militaire.)
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Reisende und Muster zu Diensten.

Für die Herbstübungen,
bei Ausflügen, Reisen,
zu Hause, gebrauchen
Sie aufs angenehmste
meine elektrische
Taschenlampe zum
feststellen des Lichtes.
Preis Fr. 3. -. Stäbe,
ebenfalls feststellbar,
Fr. 1.50, lassen, unter

den Arm gesteckt,
beide Hände frei.

Tragbare Hauslampeu,
mit starkem Reflektor

und dicker Linse
Fr. 7. 50 Nussbaum-
holz Fr. 10.—
Offizierslampe, ins Knopfloch

einzuhängen, mit
grossem Element

Fr. 10 Ersatzelemente,

Dauertrocken-
Batterie Fr. 1, grosse

Fr. 1.50.
Schnellster Versand.

VoUe Garantie.

V

Nr. 7 Fr. 2.
7a, fein vernickelt, Fr. 2.50.

E. Conrath, Optiker,
Basel, Hutgasse 12.
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